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©  Es  wird  für  erforderliche  gehalten,  beim  Einbau 
der  Dunstabzugshaube  diese  der  Höhe  nach  zu  ver- 
stellen.  Dies  geschieht  gemäß  der  Erfindung  da- 
durch,  daß  die  Einbau-Dunstabzugshaube  an  ihren 
Seitenwänden  (1)  eine  Befestigungskappe  (2)  auf- 
weist,  in  der  eine  Versteilschraube  (3)  geführt  ist,  die 
einen  Gewindebolzen  (4)  der  Höhe  nach  verstellt 
und  um  den  Gewindebolzen  eine  Lasche  (5)  gelegt 
ist,  die  eine  Zunge  (6)  besitzt,  welche  in  eine  Tiefen- 
begrenzung  (7)  der  Schrank-Seitenwand  (8)  in  eine 
Höhenstellung  des  Querbolzens  ein-  und  in  eine 
andere  Höhenstellung  ausrastet. 

Durch  Drehen  der  Versteilschraube  kann  eine 
gewisse  Höhenjustierung  herbeigeführt  werden. 

Rank  Xerox  (UK)  Business  Services 
(3.  10/3.09/3.3.4) 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  für 
Dunstabzugshauben  zum  Einbau  oder  Zwischen- 
bau  in  Hängeschrankelemente  unter  Verwendung 
von  Dunstabzugshauben  zwischen  der  Dunstab- 
zugshaube  und  den  Hängeschränken. 

Es  ist  bekannt,  Einbau-Dunstabzugshauben  mit 
einem  gegenüber  deren  Gehäuse  vorstehenden 
Rahmen  zu  versehen.  Der  die  Dunstabzugshaube 
tragende  Rahmen  wird  beim  Einbau  am  Randbe- 
reich  der  Bodenöffnung  des  Hängeschrankes  mit 
Schrauben  oder  dgl.  befestigt,  wodurch  die  Dunst- 
abzugshaube  in  der  Bodenöffnung  gehalten  wird. 

Zur  Montage  der  herkömmlichen  Einbau- 
Dunstabzugshauben  waren  wenigstens  zwei  Perso- 
nen  notwendig,  von  denen  die  eine  die  Dunstab- 
zugshaube  in  der  Bodenöffnung  solange  in  der 
richtigen  Position  halten  mußte,  bis  die  andere  die 
Befestigung  des  Rahmens  am  Hängeschrank  abge- 
schlossen  hatte.  Da  die  Montage  einer  solchen 
Dunstabzugshaube  meist  über  einem  bereits  auf- 
gestellten  Herd  geschieht,  ist  es  für  die  das  ver- 
hältnismäßig  schwere  Gerät  in  der  Bodenöffnung 
haltende  Person  schwierig,  dieses  bis  zum  Ab- 
schluß  der  Montage  hochzuhalten  und  dabei  die 
montierende  Person  nicht  zu  behindern.  In  der 
deutschen  Patentanmeldung  DE  40  05  369  ist  eine 
Einbau-Dunstabzugshaube  beschrieben.  Bei  dieser 
wird  zur  Montage  die  Dunstabzugshaube  mit  nach 
außen  vorstehenden,  federnden  Rastnasen  ausge- 
stattet.  Beim  Einsetzen  des  Gehäuses  in  die  Bo- 
denöffnung  werden  die  Rastnasen  von  den  Rän- 
dern  in  der  Bodenöffnung  zurückgedrängt  Nach 
ihrem  Austritt  an  der  Oberkante  der  Bodenöffnung 
federn  die  Rastnasen  heraus.  Das  Gehäuse  an  der 
Oberkante  der  Bodenöffnung  wird  so  selbsthem- 
mend  gehalten. 

Diese  bekannte  Einrichtung  soll  verbessert 
werden,  derart,  daß  eine  Justiermöglichkeit  in  Brei- 
te,  Tiefe  und  Höhe  im  Gegensatz  zur  Holzschrau- 
ben-Befestigung  beliebig  oft  korrigierbar  und  wie- 
derholbar  ist. 

Dies  geschieht  gemäß  der  Erfindung  dadurch, 
daß  die  Seitenwände  der  Dunstabzugshaube 
schwenkbar  angelenkte,  mit  ihren  freien  Stützen- 
den  nach  unten  gerichtete,  elastisch  sich  vom  Ge- 
häuse  abspreizende  Stützelemente  aufweisen,  wel- 
che  sich  zur  Halterung  der  Dunstabzugshaube  in 
der  Betriebslage  auf  Stützflachen  der  Hänge- 
schrankwandungen,  sich  in  Richtung  auf  diese 
spreizend  abstützen. 

Mit  Hilfe  einer  derart  erfindungsgemäß  ausge- 
statteten  Vorrichtung  für  eine  Dunstabzugshaube 
zum  Einbau  oder  Zwischenbau  in  Hängeschrank- 
elemente  wird  die  Möglichkeit  eröffnet,  die  somit 
ausgestattete  Dunstabzugshaube  zwischen  mit 
Stützflächen  ausgestattete  Hängeschrankwandun- 
gen  von  unten  her  in  die  Ein-  oder  Zwischenbaupo- 
sition  einzuführen  und  dort  zu  verrasten.  Wenn 

entsprechend  einer  Weiterbildung  der  Erfindung 
die  Schwenkachsen  für  die  Stützelemente  höhen- 
verstellbar  ausgestattet  sind,  kann  die  Dunstab- 
zugshaube  zwischen  den  Hängeschrankwandungen 

5  endgültig  zur  Anlage  mit  der  Unterseite  der  Hänge- 
schränke  ausgerichtet  werden.  Durch  entsprechen- 
de  Ausgestaltung  der  Stützflächen  gemäß  Weiter- 
bildungen  der  Erfindung  sind  auch  Möglichkeiten 
zur  horizontalen  Lageausrichtung  gegeben.  Die  Hö- 

io  henverstellung  der  Achsen  für  die  Stützelemente 
kann  auch  dazu  genutzt  werden,  um  dem  elasti- 
schen  Spreizbestreben  der  Stützelemente  entge- 
genzuwirken,  um  die  Dunstabzugshaube  wieder 
ausbauen  zu  können.  Zweckmäßigerweise  sind  die 

75  Stützelemente  direkt  oder  indirekt  aus  dem  durch 
das  Fettfilter  der  Dunstabzugshaube  abgedeckten 
Raum  zugänglich,  wobei  Maßnahmen  getroffen 
sein  sollten,  um  in  diesem  Bereich  möglichst  eine 
Ansaugung  von  Luft  zu  vermeiden,  um  die  auf  das 

20  Fettfilter  wirkende  Saugwirkung  nicht  zu  beein- 
trächtigen. 

Weitere  bevorzugte  Ausgestaltungen  der  Erfin- 
dung  sind  Gegenstand  der  entsprechenden  Patent- 
ansprüche. 

25  Weitere  Einzelheiten  der  Erfindung  sind  aus 
den  Zeichnungen  ersichtlich,  in  denen  der  Erfin- 
dungsgegenstand  beispielsweise  und  z.T.  auch 
schematisch  dargestellt  ist.  Es  zeigen: 

Fig.  1  einen  Schnitt  durch  die  Befestigungs- 
30  kappe  vor  dem  Einschieben  in  die 

Schrankwand, 
Fig.  2  die  gleiche  Befestigungskappe  wie 

Fig.  1,  jedoch  in  einer  Stellung  beim 
Einlegen  der  Lasche  in  die  Tiefenbe- 

35  grenzung  des  Anschlages, 
Fig.  3  die  gleiche  Befestigungskappe  bei  der 

Demontage  des  Einbau-Dunstabzugs- 
gerätes  aus  der  Schrankwand, 

Fig.  4  einen  Schnitt  durch  die  Befestigungs- 
40  kappe  der  Konstruktion, 

Fig.  5  eine  Ansicht  auf  die  Befestigungskap- 
pe  von  der  Rückseite  aus  gesehen, 

Fig.  6  eine  Seitenansicht  auf  die  Lasche,  ge- 
schnitten, 

45  Fig.  7  eine  Ansicht  auf  den  Anschlag,  eben- 
falls  in  einer  Schnittdarstellung  und 

Fig.  8  eine  Ansicht  auf  den  Anschlag  von 
oben  auf  Fig.  7  gesehen. 

Die  Figur  1  zeigt  in  einer  schematischen  Ansicht 
50  einen  lotrechten  Schnitt  durch  die  Schrank-Seiten- 

wand  eines  Hängeschrankes  oder  dgl.  und  der 
Einbau-Dunstabzugshaube  mit  der  Befestigungs- 
kappe  des  Gerätes.  Hierbei  ist  die  Schrank-Seiten- 
wand  mit  8  und  die  Seitenwand  der  Einbau-Dunst- 

55  abzugshaube  mit  1  bezeichnet.  Die  auf  die  Seiten- 
wand  1  aufgesetzte  und  befestigte  Befestigungs- 
kappe  2  trägt  in  eine  Bohrung  14  und  14'  eine 
Schraube  3,  welche  einen  Gewindebolzen  4  in 
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Richtung  des  Pfeiles  15,  je  nach  Drehung  der 
Schraube,  führt.  Um  den  Gewindebolzen  ist  eine 
Lasche  5  gelegt.  Die  Lasche  5  besitzt  an  ihrem 
unteren  Ende  eine  Zunge  6,  während  das  obere 
Ende  der  Lasche  5  rechts  und  links  zwei  Schrägen 
12  aufeist.  Eine  Feder  11,  die  als  Druckfeder  aus- 
gebildet  ist,  lastet  einerseits  gegen  das  untere 
Ende  der  Befestigungskappe  2  und  andererseits 
mit  ihrem  oberen  Ende  gegen  die  Lasche  5.  Die 
Schrank-Seitenwand  8  trägt  einen  Anschlag  9.  Am 
Anschlag  9  befindet  sich  die  Tiefenbegrenzung  7; 
sie  ist  derart  ausgebildet,  daß  die  Zunge  6  des 
Anschlages  5  in  den  Ausschnitten  der  Tiefenbe- 
grenzung  7  weiter  Platz  findet.  Beim  Einbau  wird 
die  Dunstabzugshaube  angehoben,  soweit,  bis  daß 
die  Zunge  6  der  Lasche  5  in  die  Tiefenbegrenzung 
7  einfällt.  Diese  Stellung  zeigt  Fig.  2.  Durch  Drehen 
der  Versteilschraube  3  kann  nunmehr  die  Einbau- 
Dunstabzugshaube  der  Höhe  nach  verstellt  werden. 

Soll  die  Dunstabzugshaube  aus  der  Schrank- 
Seitenwand  8  entfernt  werden,  wird  die  Versteil- 
schraube  gelöst,  wie  Fig.  3  zeigt.  Dabei  wandert 
der  Gewindebolzen  4  in  eine  höhere  Lage,  so  daß 
beim  leichteren  Anheben  des  Gerätes  die  Lasche  5 
die  gezeigte  Lage  einnimmt  und  somit  die  Einbau- 
Dunstäbzugshaube  nach  unten  aus  dem  Gerät  ent- 
fernt  werden  kann.  Damit  beim  Herausdrehen  die 
Versteilschraube  3  nicht  verloren  geht,  ist  sie  am 
oberen  Ende  leicht  angestaucht  oder  angequetscht, 
derart,  da  sie  breiter  ist  als  die  Bohrung  14'.  Bei 
der  Demontage  wird  die  Versteilschraube  3  soweit 
bis  zum  Anschlag  gelöst,  wobei  nunmehr  durch 
leichtes  Anheben  des  Gerätes  die  gezeigte  Lage 
erreicht  wird.  Beim  Herausheben  der  Dunstabzugs- 
haube  wird  die  Lasche  5  in  die  Befestigungskakppe 
2  gezogen,  denn  der  Gewindebolzen  4  befindet 
sich  in  seiner  Hochstellung  und  die  Schrägen  12 
an  der  Lasche  haben  letztere  nach  außen  gerichtet 
dargestellt. 

In  Figur  4  und  5  ist  die  Befestigungskappe  2 
deutlich  zu  erkennen.  Sie  trägt  an  ihren  beiden 
Blechflanken  20  und  21  sowie  an  ihrer  Boden-  und 
Kopffläche  Befestigungsbleche  22  und  22'.  Das 
Befestigungsblech  der  Kopffläche  22'  trägt  Streifen 
23;  sie  dienen  zum  Einschieben  in  Nuten  der 
Dunstabzugshaube,  so  daß  die  Befestigungskappe 
durch  nur  eine  Schraube  -  bei  24  -  gehalten  wer- 
den  kann.  Wie  ersichtlich,  besitzt  die  Lasche  5 
oben  beidseitig  eine  Schräge  12;  sie  dient  dazu, 
beim  Hochstellen  des  Gewindebolzens  4  die 
Schrägen  unter  die  Rundung  25  der  Befestigungs- 
kappe  zu  bringen.  Unter  dem  Zwang  der  Druckfe- 
der  11  und  gleichzeitigem  Drhen  der  Lasche  5  um 
den  Gewindebolzen  4,  gerät  die  Zunge  einwärts  in 
die  Befestigungskappe,  wobei  die  Schrägen  12 
Heiter  auswärts  schwenken,  wie  schon  bei  Fig.  3 
gestrichelt  gezeichnet  dargestellt.  Wird  das  Gerät 
weiter  etwas  angehoben,  so  gerät  die  Zunge  6 

außer  Eingriff  mit  der  Tiefenbegrenzung  des  An- 
schlages  9  (Fig.  7)  und  das  Ansauggerät  kann  aus 
der  Umrandung  herausgenommen  werden. 

Figur  6  zeigt  die  in  der  Befestigungskappe  2 
5  einzubauende  Lasche  5.  Die  Lasche  ist  in  einem 

Längsschnitt  dargestellt.  In  der  Mitte  der  Lasche 
befindet  sich  ein  Ausschnitt  26;  er  dient  zur  Hin- 
durchführung  der  Schraube  3.  Über  dem  Ausschnitt 
befinden  sich  recht  und  links  oben  an  der  Lasche 

io  die  Schrägen  12.  Die  Lasche  kann  aus  Stahlblech, 
aber  auch  aus  nichtrostendem  Material  hergestellt 
sein. 

Figuren  7  und  8  zeigen  den  aus  Kunststoff 
bestehenden  Anschlag  9  in  verschiedenen  Ansich- 

15  ten.  Figur  7  zeigt  in  einer  vergrößerten  Darstellung 
den  Anschlag  im  Schnitt  gemäß  der  Schnittlinie  VII- 
VII  der  Figur  8.  Wie  ersichtlich,  besitzt  eine  Grund- 
platte  zwei  Senkbohrungen  27,  sie  dienen  zum 
Befestigen  des  Anschlages  am  Rahmen,  z.B.  eines 

20  Hängeschrankes.  Weiterhin  sind  Rippen  oder  Ver- 
tiefungen  28  zu  erkennen;  diese  haben  die  Aufga- 
be,  die  Flächenpressung  beim  Anschrauben  zu  er- 
höhen.  Auch  die  seitlich  an  den  Ecken  des  An- 
schlages  angesetzten  Begrenzungsanschläge  7  ha- 

25  ben  die  Aufgabe,  beim  Einsetzen  des  Gerätes  in 
die  Umrandung  die  Begrenzung  der  Dunstabzugs- 
haube  anzuzeigen  bzw.  bemerkbar  zu  machen.  Be- 
dingt  dadurch,  daß  die  Begrenzungsanschläge  7 
allseitig  etwas  zurückstehen,  behindern  sie  die  Flä- 

30  chenpressung  des  Feldes  9  nicht.  Die  Dunstab- 
zugshaube  kann  aber  10  mm  nach  beiden  Seiten 
verschoben  werden,  denn  die  Lasche  5  ist  etwa  40 
mm  breit,  während  die  Länge  des  Feldes  9  annä- 
hernd  60  mm  beträgt.  Ebenso  verhindern  die  Be- 

35  grenzungsanschläge  7  den  Einbau  der  Dunstab- 
zugshaube  nicht. 

Die  Dunstabzugshaube  kann  daher  mittels  der 
Versteilschraube  3  der  Höhe  nach  und  von  Hand 
durch  eine  Bewegung  der  Lasche  5  im  Feld  9 

40  innerhalb  des  Hängeschrankes  ausgerichtet  wer- 
den. 

Patentansprüche 

45  1.  Vorrichtung  für  Dunstabzugshauben  zum  Ein- 
bau  oder  Zwischenbau  in  Hängeschrankele- 
mente  unter  Verwendung  von  Befestigungsele- 
menten  zwischen  der  Dunstabzugshaube  und 
den  Hängeschränken,  dadurch  gekennzeich- 

50  net,  daß  die  Seitenwände  der  Dunstabzugs- 
haube  schwenkbar  angelenkte,  mit  ihren  freien 
Stützenden  nach  unten  gerichtete,  elastisch 
sich  vom  Gehäuse  abspreizende  Stützelemen- 
te  aufweisen,  welche  sich  zur  Halterung  der 

55  Dunstabzugshaube  in  der  Betriebslage  auf 
Stützflächen  der  Hängeschrankwandungen 
sich  in  Richtung  auf  diese  spreizend  abstützen. 

3 
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2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  gegen  die  elastische,  nach  au- 
ßen  gerichtete  Spreizung  der  Stützelemente 
auf  diese  wirkende,  in  der  Einbaulage  der 
Dunstabzugshaube  erreichbare  Betätigungsele- 
mente  angeordnet  sind. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Stützelemente  in  Ausneh- 
mungen  in  der  Dunstabzugshauben-Gehäuse- 
wandung  eingesetzt  sind. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Stützelemente  als  um 
Schwenkachsen  gebogene  und  darauf  ver- 
schwenkbare,  im  wesentlichen  eigensteife 
Blechteile  in  Form  einer  Lasche  ausgebildet 
sind  und  über  Federelemente  mit  ihren  freien 
Stützenden  nach  außen  abgespreizt  sind. 

5.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Schwenk- 
achse  für  die  Stützelemente  im  Dunstabzugs- 
hauben-Gehäuse  höhenverstellbar  ist. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  zur  Höhenverstellung  der 
Schwenkachse  eine  Versteilschraube  angeord- 
net  ist. 

7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4  in  Verbindung 
mit  Anspruch  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
das  Federelement  als  Schraubenfeder  die  Ver- 
stellschraube  umgebend  und  gegen  das  Stüt- 
zelement  wirkend,  ausgebildet  ist. 

8.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  5  bis 
7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  einem  End- 
bereich  der  Höhenverstellung  der  Stützachse 
für  die  Stützelemente  auf  diese  eine  Ver- 
schwenkung  gegen  die  elastische  Spreizung 
ausgeübt  wird. 

9.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Stützel- 
emente  und  die  damit  in  Zusammenhang  ste- 
henden  Elemente  in  eine  in  die  Wandungen 
der  Dunstabzugshaube  einsetzbaren  und  befe- 
stigbaren  Befestigungskappe  angeordnet  sind. 

10.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Stützel- 
emente  und  die  damit  in  Zusammenhang  ste- 
henden  Elemente  aus  dem  vom  abnehmbaren 
Fettfilter  abgeschlossenen  Raum  aus  der 
Dunstabzugshaube  beeinflußbar  sind. 

11.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Stützflä- 
chen  in  den  Hängeschrankwandungen  gebildet 
sind  durch  an  den  Hängeschrankwandungen 

5  befestigte  Auflageleisten. 

12.  Vorrichtung  nach  Anspruch  10,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Stützflächen  seitliche 
Begrenzungsansätze  aufweisen,  zwischen  de- 

io  nen  die  Stützelemente  verschiebbar  sind. 

13.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Einbau- 
Dunstabzugshaube  an  ihren  Seitenwänden  (1) 

15  eine  Befestigungskappe  (2)  aufweist,  in  der 
eine  Versteilschraube  (3)  geführt  ist,  die  einen 
Gewindebolzen  (4)  der  Höhe  nach  verstellt  und 
um  den  Gewindebolzen  eine  Lasche  (5)  gelegt 
ist,  die  eine  Zunge  (6)  besitzt,  welche  in  eine 

20  Tiefenbegrenzung  (7)  der  Schrank-Seitenwand 
(8)  eingreift  in  der  eine  andere  Höhenstellung 
des  Gewindebolzens  von  der  Tiefenbegren- 
zung  frei  wird. 

25  14.  Vorrichtung  nach  Anspruch  12,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  an  den  Seitenwänden  (1) 
des  Hängeschrankes  ein  Anschlag  (9)  befestigt 
ist,  der  mehrere  mehrere  Tiefenbegrenzungen 
(7)  zum  Einrasten  der  Lasche  (5)  bzw.  der 

30  Zunge  (6)  aufweist. 

15.  Vorrichtung  nach  Anspruch  12,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  in  der  Befestigungskappe 
(2)  eine  Druckfeder  (11)  um  die  Verstellschrau- 

35  be  (3)  gelegt  ist,  welche  gegen  die  Laschen  (5) 
lastet  und  in  der  Tiefstellung  des  Gewindebol- 
zens  (4)  die  Zunge  (6)  der  Lasche  (5)  in  der 
Tiefenbegrenzung  (7)  und  in  der  Höhenstel- 
lung  des  Gewindebolzens  die  Zunge  außer 

40  Eingriff  mit  der  Tiefenbegrenzung  bringt. 

16.  Vorrichtung  nach  Anspruch  12,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  am  abgekehrten  Ende  der 
Zunge  (6)  die  Lasche  (5)  abgewinkelt  ist  und 

45  zwei  Schrägen  (12)  besitzt,  die  beim  Heraus- 
drehen  der  Versteilschraube  (3)  sich  gegen  die 
obere  Stirnwand  (13)  der  Befestigungskappen 
(2)  legen  und  dabei  die  Zunge  (6)  aus  der 
Tiefenbegrenzung  (7)  des  Anschlages  (9)  zieht. 

50 
17.  Vorrichtung  nach  Anspruch  12,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  die  Versteilschraube  (3)  an 
ihrem  oberen  Ende  (14)  durch  Stauchen  oder 
Quetschen  breiter  als  die  Bohrung  (15)  in  der 

55  Befestigungskappe  (2)  ist. 
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